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Rechtssatznummer

2

Entscheidungsdatum

20.11.2018

Norm

B-VG Art130 Abs1 Z2

BauO NÖ 2014 §36 Abs1

Rechtssatz

Die Anordnung und Durchführung notstandspolizeilicher Maßnahmen sind auch dann zulässig, wenn zur Beseitigung

eines Baugebrechens zwar ein vollstreckbarer baupolizeilicher Auftrag erteilt, wegen Säumigkeit des Hauseigentümers

aber ein über das seinerzeitige Gefahrenmoment hinausgehender Gefahrenzustand eingetreten ist, sodass keine Zeit

mehr bleibt, das Vollstreckungsverfahren einzuleiten (vgl VSlg 3599/A).

Schlagworte

Maßnahmenbeschwerde; Gebäudesicherung; Sofortmaßnahme; Gefahr im Verzug;

Anmerkung
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